
Beitragsordnung

Solidaritätsprinzip
Die Grundlage für die Regelungen in dieser Beitragsordnung ist § 8 der Vereinssatzung.
Wesentliche  Basis  für  die  finanzielle  Ausstattung  des  Vereins  sind  die  Beiträge  der
Mitglieder.
Der Verein ist daher darauf angewiesen, dass alle Mitglieder ihre Beitragspflichten, die in
der Satzung grundsätzlich geregelt sind, in vollem Umfang und pünktlich erfüllen. Nur so kann
der Verein seine Aufgaben und Leistungen gegenüber seinen Mitgliedern erbringen.

§ 1
Beitragssätze

Die  Höhe  der  einzelnen  Beiträge  wird  durch  die  Mitgliederversammlung  beschlossen.  Die
aktuell gültigen Beiträge sind dem Anhang 1 dieser Beitragsordnung zu entnehmen.

§ 2
Sportversicherung

In den Beiträgen nach § 1 ist die Sportversicherung des Sportbundes Pfalz enthalten.

§ 3
Aufnahmegebühr

Die Aufnahmegebühr beträgt 5,00 € pro Mitglied, maximal 15,00 € pro Familieneintritt.

§ 4
Zahlungsweise

Der Mitgliedsbeitrag ist als Jahresbeitrag im Voraus zu entrichten und am 1. des Monats
fällig, an dem die Aufnahme beantragt und genehmigt wird. Bei Vereinseintritt bis zum 31.
März des Jahres ist der volle, danach der monatlich anteilige Beitrag zu zahlen. Auf Antrag
kann eine halbjährige Zahlung vereinbart werden. 
Die  Beiträge  werden  im  SEPA-Basis-Lastschriftverfahren erhoben.  Es  gelten  die
banküblichen Verfahrensregeln. Gebühren, die durch fehlende Deckung entstehen, sind vom
Mitglied zu tragen.

§ 5
Vereinseintritt

Der Eintritt muss spätestens nach einer Probezeit von 4 Wochen erfolgen, sonst ist keine
weitere Teilnahme an den Übungsstunden möglich. Ein entsprechender Aufnahmeantrag ist im
Anhang 2 beigefügt.
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§ 6
Vereinsaustritt

Der Austritt aus dem Verein ist gemäß Satzung nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich
und  muss  dem  geschäftsführenden  Vorstand  spätestens  drei  Monaten  vorher  schriftlich
erklärt werden. Zum 31. Dezember endet damit auch die Beitragspflicht.
Wird die Kündigungsfrist nicht eingehalten, verlängert sich diese und damit die Pflicht zur
Beitragszahlung um ein weiteres Jahr. 

§ 7
Änderung von Name, Anschrift oder Bankverbindung

Die  Mitglieder  sind verpflichtet,  Namens-,  Anschriften-  und  Kontenänderungen umgehend
schriftlich  dem geschäftsführenden  Vorstand  mitzuteilen.  Werden  die  Änderungen  nicht
mitgeteilt, können dem Verein daraus keine Nachteile entstehen, entstehende Kosten gehen
zu Lasten des Mitgliedes.

§ 8
Kursangebote

Für  Teilnehmer  an  Kursen des  Vereins  gelten  gesonderte  Gebühren,  die  nicht  mit  dem
Mitgliedsbeitrag  abgegolten  sind.  Die  Teilnahme  an  zeitlich  begrenzten  Kursen  ist
Mitgliedern und Nichtmitgliedern möglich. Hierfür ist eine Kursgebühr zu entrichten, deren
Höhe vom geschäftsführenden Vorstand im Einvernehmen mit der jeweils  veranstaltenden
Abteilung festgelegt wird. Sie ist bei Kursbeginn zur Zahlung fällig und richtet sich u.a. nach
Dauer,  Aufwand und Versicherungsprämie.  Eine Rückerstattung bei Nichtteilnahme ist nur
gegen Vorlage eines ärztlichen Attests möglich.

§ 9
Inkrafttreten

Die  Beitragsordnung  tritt  gemäß  Beschluss  des  geschäftsführenden  Vorstandes  vom  09.
Januar 2013 ab dem 01. Januar 2014 in Kraft.

"Deutschland wird fit. Gehen Sie mit."  
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Turnverein 1891 Lemberg  
  

Anhang 1 zur Beitragsordnung 
Beitragssätze laut Beitragsordnung §1, gültig ab 01.01.2023 

 
 
Einzelmitglied - Kinder und Jugendliche bis 18 Jahr      7,50 € monatlich 
   90,00 € jährlich 
 
Einzelmitglied - Schüler, Auszubildende, Studenten*      7,50 € monatlich 
   90,00 € jährlich 
 
Einzelmitglied - Erwachsene   10,00 € monatlich 
 120,00 € jährlich 
 
Einzelmitglied - Erwachsene ab 70 Jahre     6,00 € monatlich 
   72,00 € jährlich 
 
Mitgliedspaar - oder ein Elternteil mit 1 Kind bis 18 Jahre   12,50 € monatlich 
 150,00 € jährlich 
 
Familienbeitrag   14,50 € monatlich 
 174,00 € jährlich 
 
Auswärtige Mitglieder - Entfernung zum TVL über 50km     4,50 € monatlich 
   54,00 € jährlich 
 
 
* Diese Beitragseinstufung ist zu beantragen und die Voraussetzungen sind nachzuweisen. 

 
 
Die Beitragssätze wurden in der Mitgliederversammlung am 10.11.2021 beschlossen. 



Turnverein 1891 Lemberg e.V. 

Fischweiherstraße 29 

66969 Lemberg 

info@tv-lemberg.de 

www.tv-lemberg.de 

Jörg Becker (1. Vorsitzender) 

Karlstraße 1 

66969 Lemberg 

Telefon +49 6331-49525 

metallbau.becker@t-online.de 

VR-Bank Pirmasens 

 

 

IBAN: DE96 5429 0000 1200 693 015 

BIC: GENODE61PS1 

Amtsgericht Zweibrücken 

Vereinsregister 20314 

 

Finanzamt PS/ZW 

Steuernummer: 35/669/0011/5 

 

 

Turnverein 1891 Lemberg e.V. 

 

 

Aufnahmeantrag 

 

 
Ich beantrage hiermit die Aufnahme beim Turnverein 1891 Lemberg e.V. 
 
als Mitglied in der Abteilung: ___________________________________ 
      ↑ ↑ 
     Bitte unbedingt angeben 
 

Name  Vorname  

Straße  PLZ-Ort  

Geburtsdatum  Telefon  

Email  Beruf  

 
Nachfolgende Familienangehörige wollen ebenfalls Mitglied werden bzw. sind bereits Mitglied im 

TV 1891 Lemberg e.V. 
 

 Ehepartner Kind Kind Kind 

Name     

Vorname     

Geburtsdatum     

Abteilung     

Bereits Mitglied 
Bitte ankreuzen ( X ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

Der Beitrag soll jährlich  (     ) oder halbjährlich (     ) eingezogen werden. 

 
Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültige Satzung und die gültigen Ordnungen, Beiträge und eventuelle Zusatzbeiträge des 
Turnvereins sowie seiner Abteilungen als verbindlich an. Die Satzung und die Beitragsordnung können auf der Homepage des           
TV Lemberg www.tv-lemberg.de heruntergeladen werden. Mit der Speicherung und der Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
für  Vereinszwecke, gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, 
vom Verein Auskunft über meine Daten zu erhalten. 
 
Mit der Veröffentlichung von Audio, Video und Fotoaufnahmen von mir und/oder meines/er Kindes/er in den Vereins-Nachrichten 
und/oder der Homepage des Vereins sowie in der Presse bin ich einverstanden. 
 
Mir/uns ist bekannt, dass die Aufsichtspflicht des Vereins für mein/unser Kind, meine/unsere Kinder mit Übergabe an den 
Übungsleiter beginnt. Nicht der Aufsichtspflicht des Vereins unterliegt mein/unser Kind, meine/unsere Kinder, wenn es ohne 
Begleitung auf dem Vereinsgelände oder im Gebäude abgesetzt wird, ohne dass der Übungsleiter davon in Kenntnis gesetzt wird bzw. 
der Übungsleiter noch nicht anwesend ist. 
Bei Abweichungen von dieser Regelung ist dem Verein schriftlich eine Einverständniserklärung vorzulegen. 
 

____________________ _______________ _____________________________________ 
Ort    Datum   Unterschrift 
 
Bei Jugendlichen unter 18 Jahren 
Unterschrift der gesetzlichen Vertreter: ___________________________________________________ 

1.Vorsitzender 

Jörg Becker 

 
Mitgliederverwaltung 

Hans-Georg Lüning 

Tel.: +49 6331 40171 
Email: georgeundsusanne@yahoo.de 

http://www.tv-lemberg.de/
x



 

Turnverein 1891 Lemberg e.V. 

Fischweiherstraße 29 

66969 Lemberg 

info@tv-lemberg.de 

www.tv-lemberg.de 

Jörg Becker (1. Vorsitzender) 

Karlstraße 1 

66969 Lemberg 

Telefon +49 6331-49525 

metallbau.becker@t-online.de 

VR-Bank Pirmasens 

 

 

IBAN: DE96 5429 0000 1200 693 015 

BIC: GENODE61PS1 

Amtsgericht Zweibrücken 

Vereinsregister 20314 

 

Finanzamt PS/ZW 

Steuernummer: 35/669/0011/5 

 

Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandat 

für wiederkehrende Zahlungen 
 

Gläubiger-ID: DE91ZZZ00000076998 

 

 

Mandatsreferenz: 

(Ist die Mitgliedsnummer und wird nach Eingang des Aufnahmeantrages vom Verein vergeben) 
 

 
Hiermit ermächtige ich den Turnverein 1891 Lemberg e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels  
SEPA-Lastschriftmandat einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom  
Turnverein 1891 Lemberg e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

 

 

 
______________________________________________________ 
(Name des Zahlungspflichtigen) 
 

 
______________________________________________________ 
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land des Zahlungspflichtigen) 
 

 
______________________________________________________________________ 
(Internationale  Bankleitzahl, BIC des Zahlungsdienstleisters  des  Zahlungspflichtigen) 
 

 
______________________________________________________________________ 
(Internationale  Bankkontonummer, IBAN des Zahlungspflichtigen) 
 

 

 
Der Betrag wird jährlich zum 31.01. oder halbjährlich zum 31.07. oder – falls einer dieser Tage auf ein 
Wochenende oder einen Feiertag fallen sollte – dem darauf folgenden Bankenarbeitstag von o.g. Konto 
abgebucht. Die Beitragshöhe ergibt sich aus der jeweils gültigen Beitragsordnung. 
 

 

 
____________________ _______________ __________________________________  
Ort    Datum   Unterschrift des Kontoinhabers 
       (unbedingt erforderlich) 
 
 

 

x



x

x

x

x




